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Integrationsfachdienste allgemein

• Die Integrationsfachdienste werden deutschlandweit im Auftrag 

der Integrationsämter (in Bayern: Inklusionsämter) oder der 

Rehabilitationsträger tätig

• Die Integrationsfachdienste sind im Sozialgesetzbuch als 

Leistung der Beruflichen Teilhabe verankert

➢ §§ 192 - 198 SGB IX

• Die Integrationsfachdienste sind zur Neutralität verpflichtet und 

beraten Arbeitnehmende und Arbeitgebende gleichermaßen

• Die Beratungsleistungen sind für Menschen mit (Schwer-) 

Behinderung kostenfrei, Finanzierung aus der Ausgleichsabgabe



Integrationsfachdienst MFS

• Standorte in München (2x), 

Freising und Ingolstadt

• Zuständigkeit richtet sich nach 

Firmensitz

• Kontaktaufnahme über Zentrale 

unter (089) 519 19-0 oder 

info@ifd-muenchen-freising.de

• Beratungsangebot im blended 

counceling – persönlich, online, 

telefonisch

• Zwei Bereiche Vermittlung und 

Sicherung

mailto:info@ifd-muenchen-freising.de


Zielgruppen

• Menschen, mit gesundheitlichen Einschränkungen

• Arbeitnehmende mit einem sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsverhältnis oder Beamte mit (Schwer-)Behinderung

• Arbeitgebende mit Fragen zur Beschäftigung von Menschen 

mit (Schwer-)Behinderung

• Schwerbehindertenvertrauensperson oder betriebliche 

Interessensvertretung

• Angehörige von betroffenen Arbeitnehmern

• Netzwerkpartner wie z.B. klinischer Sozialdienst, 

Inklusionsbeauftragter



Unterstützer zur Teilhabe



Zuständigkeiten 

Lehre/ Ausbildung

1. – 15. Jahre SV-Pflicht

Rentenansprüche (Teil/Voll)

Ab15. Jahre SV-Pflicht
Studium

Gesellschaftliche Teilhabe

Beratung/ Begleitung

GdB 30/40 + GL, ab GdB 50

 SV- Beschäftigung, Beamte

Beamte, Richter, Selbständige

Mehrere Beschäftigte (mit SchwB)

Anpassung an technischen Fortschritt



Sicherung Ablauf

Qualifiziertes 

Beratungs-

gespräch

• persönlich, online, telefonisch

• i. d. R. 45 bis 60 Minuten

• Datenschutzrechtliche Unterlagen

• Erforderliche Unterlagen: Feststellungsbescheid und 

SchwbA/ Bescheid Gleichstellung

• Schweigepflicht über konkrete Inhalte der Beratung

Begleitung

• Bei Wunsch und Bedarf

• Antragsstellung durch IFD

• Inhalte z.B.

• Gespräche mit AG/SBV/Ärzte/etc.

• Temporäre, bedarfsgerechte 

Beratung am Arbeitsplatz

Sicherung des 

Arbeitsplatzes

• Begleitung über 6 

Monate

• ggfs. kürzer,  Option 

auf Verlängerung

• Problemlösung & 

Stabilisierung



Leistungen des Inklusionsamtes I

• Präventionsverfahren

➢ §167 Abs. 1 SGB IX

➢ Ziel ist der dauerhafte Arbeitsplatzerhalt

➢ Aufgabe des Arbeitgebers

➢ Beim Eintreten von Schwierigkeiten

• Kündigungsschutzverfahren

➢ §168 ff SGB IX

➢ Erfordernis der Zustimmung durch das 

Inklusionsamt

➢ Zusammenhang zwischen 

Schwierigkeiten und anerkannter 

Behinderung

➢ Verwaltungsakt -> Möglichkeit des 

Widerspruchs bzw. Klage

➢ Mitwirkungsobliegenheiten, in Kenntnis



Leistungen des Inklusionsamtes I

• Beschäftigungssicherungs-

zuschuss

➢ Beantragung durch Arbeitgeber

➢ Arbeitsplatzbegutachtung

➢ Finanzieller Ausgleich von

➢ Leistungseinschränkungen

➢ Betreuungsaufwand

• Technischer Beratungsdienst

➢ Beantragung durch Arbeitgeber

➢ Arbeitsplatzbegutachtung

➢ Vorschläge für leidensgerechte 

Ausgestaltung des Arbeitsplatzes



Vermittlung

• Voraussetzung: Beauftragung durch Leistungsträger (AA, JC)

• Maßnahme AVGS (Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein)

• Möglichkeit Auswahl eines Anbieters -> ifd

• Arbeitsuchende Menschen mit (Schwer-) Behinderung oder 

Rehabilitanden

• von Arbeitslosigkeit bedroht oder bereits arbeitslos

• Ziele:

➢ Reduzierung von Vermittlungshemmnissen,

➢ Heranführung an den Arbeitsmarkt

➢ Vermittlung in versicherungspflichtige Beschäftigung

➢ Nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt

• Dauer 6 Monate

• Umfang zwei Termine in der Woche à 60 Minuten 

(Einzelcoaching/ Eigenarbeit)



Allgemeine Fragen

• GdB bei Bewerbung angeben – ja oder nein?

• Beratungsangebot für Arbeitgebende -> EAA

• ---

• ---

• ---

• Wo kann ich mich bei Fragen melden?

 

Monika Brand

m.brand@ifd-muenchen-freising.de

www.ifd-muenchen-freising.de



Standorte ifd München-Freising

Hauptstelle München

Ridlerstraße 55

80339 München

Tel.: 089 51919-0

Außenstelle Freising

Obere Hauptstraße 3

85354 Freising

Tel.: 08161 88749-0

Außenstelle Ingolstadt

Haunwöhrer Straße 11

85051 Ingolstadt

Tel.: 0841 142670-0

www.ifd-muenchen-freising.de

info@ifd-muenchen-freising.de

http://www.ifd-muenchen-freising.de/


Integrationsfachdienst 

München-Freising gGmbH

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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